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1 Allgemeines  

1.1 Verfahren  

Dieser Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebau-

ungspläne der Innenentwicklung) aufgestellt.  

Er erfüllt die Voraussetzung nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB, da die im Sinne von 

§ 19 Abs. 2 BauNVO durch die Nachverdichtung eine zusätzliche Grundfläche von deut-

lich weniger als 20.000 Quadratmeter beträgt als auch die insgesamt zulässige Grund-

fläche im Plangebiet aufgrund der niedrigen Grundflächenzahlen nicht den Schwellen-

wert von 20.000 m² (2 ha) überschreitet und keine zusätzlichen Bauflächen außerhalb 

der Bestandsflächen im Außenbereich geschaffen werden und sich das Plangebiet voll-

ständig innerhalb des bisherigen Geltungsbereiches des bestehenden Bebauungsplans 

bewegt. 

Der Plan kann somit im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden und ist von der 

Pflicht einer Umweltprüfung und einer naturschutzrechtlichen Ein griffsregelung freige-

stellt. 

Vorhaben, die aufgrund der Größe, der Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, 

Natur und Landschaft, der Abfallerzeugung, von Umweltverschmutzung und Belästigun-

gen bzw. eines Unfallrisikos insbesondere mit Blick auf die verwen deten Stoffe und 

Technologien einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unter-

liegen, werden durch diese Planung nicht begründet.  

Eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und Schutzwecke der Natura 2000 ð Gebiete 

im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sowie Auswirkungen nach § 50 

Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind nicht erkennbar.  

Ein wichtiger Grund, der eine Verlängerung der üblichen Auslegungsfrist (1 Monat, 

mind. 30 Tage) begründen könnte (außerge wöhnliche Zahl der betroffenen Belange, 

besonders umfängliche oder komplexe Unterlagen etc.), liegt erkennbar nicht vor.  

1.2 Lage, Bestand  

Das Plangebiet, der Schwabenheimer Hof, liegt ca. 3 km westlich des Hauptortes Dos-

senheim direkt am nördlichen Ufer des Neckars. 

Er ist durch seine dörfliche Struktur, insbesondere der dichten Bebauung entlang der 

teilweise schmalen Ortsstraße sowie 3 größeren landwirtschaftlichen Anwesen mit vor-

wiegender Pferdehaltung geprägt.  

Die angestammte Bausubstanz insbesondere entlang der Ortsstraße ist noch weitge-

hend erhalten, wesentliche Neubauten oder Neubaugebiete sind nicht vorhanden.  

Derzeit Wohnen und Leben ca. 170 Personen direkt im Weiler ăSchwabenheimer Hofò, 

die sich auf rund 30 Wohngebäude und ca. 65 sonstige Gebäude (Schuppen, Ställe, 

Garagen und sonstige Wirtschaftsgebäude etc.) verteilen. 
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Übersichtsplan 

 

 

Der gesamte Ortsteil wurde 1999 durch den Bebauungsplan ăSchwabenheimer Hofò 

überplant, welcher im selben Jahr im nördlichen Bereich zum ersten Mal geändert 

wurde. 

¥stlich, auÇerhalb des Ortskerns ăSchwabenheimer Hofò an der Neckarschleuse befin-

det sich noch die Siedlung ăWindhofò, welche auf der Neckarinsel zwischen dem 

Neckarkanal und dem Neckar liegt. Diese Siedlung ist jedoch nicht Bestandteil des bis-

herigen Bebauungsplanes bzw. dieser Bebauungsplanänderung.  
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Bebauungsplan ăSchwabenheimer Hofò (rechtskräftig 1999) 

 

 

 

Aufgrund seines dörflichen Charakters mit aktiven landwirtschaftlichen Nutzungen 

wurde der gesamte Ortskern als Dorfgebiet (MD) ausgewiesen.  

Markanteste Merkmale des bisherigen Bebauungsplanes sind seine vielen differenzier-

ten Festsetzungen für kleine Gebietsteile (Dorfgebiete MD 1 ð MD 8 bzw. Gemeinbe-

darfsflächen FfG 1 - 3) sowie die Regulierung der baulichen Nutzungsmöglichkeiten in 

erster Linie durch die Ausweisung von kleinen Baufenstern, welche sich vorwiegend an 

der Bestandsbebauung orientieren. Hierdurch wurde erreicht, dass der Schwabenhei-

mer Hof im Wesentlichen auf den Bestand reduziert wurde, um seine bisherige Struktur 
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langfristig zu erhalten. Wesentliche Erweiterungen oder Nachverdichtungen waren u.a. 

auch aufgrund der Unterteilung der Baufenster für Wohnzwecke (ca. 23 Stück) und 

Nichtwohnzwecke (ca. 20 Stück) bis auf wenige Ausnahmen nicht vorgesehen. 

 

Übersichtsplan bisherigen überbaubare Flächen (Baufenster) nach zul. Nutzungen 

(Wohnnutzungen orange sonstige Gebäude grau) 

 

 

 

Das Gebiet selbst ist ansonsten topographisch weitgehend eben und fällt leicht nach 

Süden in Richtung Neckar. 

Sonstige topographische Besonderheiten oder beachtliche Anpflanzungen etc. sind in-

nerhalb der Ortslage nicht vorhanden. 
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1.3 Ziele und Zweck der Bebauungsplanänderung  

Nachdem von Grundstückseigentümer im Schwabenheimer Hof in den letzten Jahren 

vermehrt Wünsche nach neuen Wohnbebauungen bzw. zusätzlichen Wohnungen durch 

Umnutzungen vorhandener Gebäude zu Wohnzwecken geäußert wurden, soll nun der 

maßgebliche Bebauungsplan diesbezüglich überarbeitet werden. 

Ziel ist es, den Bebauungsplan flexibler und insgesamt einfacher zu gestalten um mög-

lichst allen Grundstücken einen gewissen Spielraum für Nachverdichtungen in einem 

städtebaulichen verträglichen Umfang zu ermöglichen  (wesentliche Gleichbehandlung  

unter Beachtung der inhomogenen Struktur für gleichartige Bereiche ), ohne die Struktur 

des Ortsteils grundsätzlich bzw. grundlegend zu verändern.  

Hierdurch wird die Gemeinde dem  allgemein angestrebten Grundsatz der Innenent-

wicklung vor Außenentwicklungen gerecht  und vermeidet die Ausweisung von zusätzli-

chen Bauflächen im Außenbereich. 

 

Ziel der Planung ist es, in diesem Bereich möglichst die vorhandene Baustruktur zu er-

halten und gleichzeitig eine homogene, aufeinander abgestimmte und hochwertige 

Neubebauung in einem überschaubaren  und verträglichem Umfang zu ermöglichen, 

die eine sehr gute und verträgliche Einbindung in die landschaftliche Gesamtsituation 

und das Ortsbild gewährleistet. 

Hierzu werden u. a. die Anpassung der Bauleitplanung an die Raumordnung, die  Siche-

rung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die allgemeine Anforderungen an 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die 

Schaffung stabiler Bewohnerstrukturen, die sozialen und kulturellen Bedürfnisse, die E r-

haltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ort-

steile, die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes , die Belange der Wirtschaft und 

Landwirtschaft, der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, der spar-

same Umgang mit Grund und Boden sowie die Belange des Umweltschutzes, des Na-

turschutzes und der Landschaftspflege in die Abwägung der Gesamtmaßnahme mit ein-

bezogen. 

Um diesen Zielen möglichst gerecht zu werden, sollen Festsetzungen im Bebauungs-

plan für den planung srechtlichen Teil (Bebauungsplan) und für den bauordnungsrechtli-

chen Teil (örtliche Bauvorschriften) unter Abwägung der öffentlichen und privaten Be-

lange gegeneinander und untereinander in Verbindung mit den Erfordernissen der pla-

nerischen Aufgaben getroffen werden. Bei der Auswahl der Festsetzungen wurden auch 

die beabsichtigten planerischen Nutzungen, die topographischen, geographischen und 

ökologischen Gegebenheiten berücksichtigt.  

1.4 Bedarf  

Nachdem in Dossenheim aufgrund der Lage in der Metropolregion Heid elberg - Mann-

heim und insbesondere durch die direkte Nachbarschaft zu Heidelberg eine stetige und 

sehr hohe Nachfrage nach Wohnraum besteht, soll auch im Teilort ăSchwabenheimer 

Hofò eine vertrªgliche Nachverdichtung in erster Linie für die Eigenentwicklung ermög-

licht werden. 

Entsprechende konkrete Anfragen von Grundstückseigentümern sind vorhanden . 

 

Um den konkreten Bedarf bestmöglich zu ermitteln und die Bewohner frühzeitig in die 

Planungsüberlegungen einzubeziehen, wurde n u.a. zwei Eigentümerinformationsveran-

staltung einberufen sowie nachfolgend bei Bedarf Einzeltermine vorgenommen. Hierbei 

konnten die Eigentümer ihre Bebauungswünsche bei der Gemeinde einreichen, diese 

wurden ausgewertet und symbolisch in einem Übersichtsplan zusammengefasst.  
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Übersichtsplan Bebauungswünsche Grundstückseigentümer 

(neue Gebäude rot / Umnutzungen zu Wohnraum rot schraffiert) 

 

 

 

Insgesamt wurden ca. 20 Wünsche für zusätzliche Wohn- und Nebengebäude (Gara-

gen etc.) und 3 Wünsche für Umnutzungen bisher landw. Gebäude bzw. 1 Erweiterung 

einer vorhandenen Wohnnutzung in Bestandsgebäuden eingereicht. 

1.5 Planung  

Im Norden und insbesondere im Osten wurden Bauwünsche geäußert, die sich in bis-

her als Grün- oder Landwirtschaftsflächen ausgewiesenen Bereichen bzw. in Bauflä-

chen ohne Baufenster befinden. 

Eine Erweiterung der bisherigen als Dorfgebiet ausgewiesenen Bauflächen (im Urbe-

bauungsplan nicht farbig angelegten Flächen innerhalb des Geltungsbereiches) bzw. 

eine wesentliche Reduzierung / Veränderung der bisher als Grünflächen / Landwirt-

schaftsflächen ausgewiesenen Bereiche oder eine zusätzliche Wohnbebauung außer-

halb der vorhandenen Raumkante / Bebauungslinie nach Südosten entlang des Weges 

ăNeckarspitzeò ist jedoch nicht beabsichtigt . Dies würde ggf. eine erhebliche Erweite-

rung / Ausdehnung des bisherigen Ortes in den Außenbereich nach sich ziehen, was 

der anvisierten Nachverdichtung / Innenentwicklung wiedersprechen und städtebaulich 

sowie gesellschaftlich aktuell aufgrund der Größe / Anzahl neuer Bewohner sehr wahr-

scheinlich zu erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Ortsteil und dessen bishe-

rige Bewohner führen könnte. 

Darüber hinaus fehlen aktuell für eine erhebliche Erweiterung des Ortsteils die infra-

strukturellen Voraussetzungen in Bezug auf die Erschließung (Breite und Belastbarkeit 
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der vorhandenen Straßen und Gehwege sowie des Kanalnetz, des öffentlichen Nahver-

kehrs etc.). 

Dazu sind durch eine zusätzliche Ausweisung von neuen Baumöglichkeiten am östli-

chen Ortsrand die quasi ein kleines Neubaugebie t mit einer zusätzlichen / extra Er-

schließung bilden würde, ggf. gegenseitige Beeinträchtigungen mit den vorhandenen 

landw. Nutzungen zu befürchten. Die  landwirtschaftlichen Betriebe, welche durch eine 

übermäßige Ausdehnung einer Wohnbebauung sich in ihrer  Existenz bzw. in ihren Er-

weiterungsoptionen eingeschränkt fühlen , sollen langfristig im Schwabenheimer Hof er-

halten bleiben und ggf. nicht durch eine überhandnehmende Wohnbebauung allmäh-

lich verdrängt werden . 

Der Schwerpunkt einer Wohnentwicklung soll sich nach wie vor auf den Hauptort Dos-

senheim konzentrieren, da dort alle infrastrukturellen Einrichtungen und Voraussetzun-

gen gegeben bzw . vorhanden sind. 

 

Zur Aufarbeitung / Zusammenstellung der vorhandenen Gebäudenutzungen wurden für 

die jeweiligen Eigentumsverhältnisse / Eigentümerfamilien die Eigentumsverhältnisse 

aufbereitet, welche als Grundlage für die zukünftige Unterteilung des Maßes der bauli-

chen Nutzung dient.  

 

Übersichtsplan Eigentumsverhältnisse 

(Flächenanteile innerhalb der als Baufläche ausgewiesenen Bereiche) 

 

 

 

Auf Basis der vorhandenen Gebäude (Wohngebäude und sonstige Gebäude) in Verbin-

dung mit den verfügbaren Grundstücksgrößen innerhalb der als Bauflächen ausgewie-

senen Bereiche und unter Beachtung der jeweiligen Eigentumszusammenhänge bilden 

sich verschiedene Zonen mit sehr unterschiedlichen Verdichtungsgraden  (GRZ / GFZ) 

speziell bei den Wohnbebauungen  heraus. 
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Insbesondere in kleingliedrigen Gemengelagen mit teilweise einseitiger oder beidseiti-

ger Grenzbebauungen entlang der Ortsstraße ist eine sehr hohe Verdichtung gegeben, 

welche sehr markant für den Schwabenheimer Hof ist, weshalb auch diese so baupla-

nungsrechtlich gesichert werden soll.  

Dazwischen befinden sich Gebietsteile mit einer mittleren Verdichtung aufgrund der 

größeren Grundstücke, die sich entlang der Ortstraße mit den hochverdichteten Berei-

chen abwechseln. 

Im Süden und Norden bzw. Osten im Bereich der größeren landwirtschaftlichen Anwe-

sen ist im Verhältnis zur Grundstücksgröße eine geringe Verdichtung mit Wohngebäu-

den gegeben. 

Aufgrund dieser differenzierten Ausgangslage soll das gesamte Plangebiet zukünftig in 

3 Bereiche gegliedert werden, deren Verdichtung mit Wohngebäuden / Wohnnutzungen 

über die max. zulässige Anzahl von Wohneinheiten in Abhängigkeit zur Grundstücks-

größe im Dorfgebiet (MD-Fläche) gegliedert wird, was in Summe zu einer gerechteren 

und einfacheren sowie städtebaulich angemessenen Verdichtung führt.  

 

Übersichtsplan Zonen A ð B - C 

(grün = gering, gelb = mittel, rot = hoch)  

 

Im bisherigen Bebauungsplan wurde das Maß der baulichen Nutzung zwar durch die 

Festlegung einer Grundflächenzahl (GRZ) und einer Geschossflächenzahl (GFZ) in Ver-

bindung mit der Anzahl der Vollgeschosse (VG) und einer max. Gebäudehöhe be-

schränkt, jedoch konnten insbesondere die GRZ und GFZ aufgrund der kleinen an die 

Bestandsbebauung angepassten und teilweise nicht für Wohnnutzungen zulässigen 

überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) in den überwiegenden Fällen nicht aus-

geschöpft werden.  
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Durch die sehr kleinen Baufenster war auch die Stellung / Anordnung der Gebäude auf 

den Grundstücken äußerst eingeschränkt und bot keinerlei Flexibilität.  

 

Die neuen Festsetzungen sehen dagegen großzügige Baufenster und eine dorfgebiets-

übliche Grundflächenzahl vor, so dass die Grundstückseigentümer eine hohe Flexibilität 

u.a. in Bezug auf den Standort der Gebäude auf dem Grundstück haben.  

Hierdurch sind jedoch Einschränkungen für sonstige Wohnnutzungen erforderlich, da 

ansonsten die Verdichtung mit Wohngebäuden (z. B. durch Mehrfamilienhäuser, Wohn-

anlagen etc.) insbesondere bei sehr großen Grundstücken ausufern und überhandneh-

men könnte. 

Dies zu verhindern und den dörflichen Charakter des Schwabenheimer Hofes zu erhal-

ten ist im höchsten gemeindlichen Interesse und da s vorrangigste städtebauliche Ziel.  

Eine ausufernde zusätzliche Wohnnutzung ist für den Ortsteil Schwabenheim mit seiner 

geringen Einwohnerzahl, der gewachsenen Struktur und den noch ansässigen landwirt-

schaftlichen Betrieben städtebaulich nicht erwünscht. 

 

Die tatsächlich vorhandene Grundfläche (GR) und Grundflächenzahl (GRZ) wurde ge-

trennt nach Wohngebäuden und den sonstigen Gebäuden ermittelt und tabellarisch 

aufbereitet und mit den geplanten Festsetzungen der  neuen Planung gegenüberge-

stellt. 

Im Bestand sind bisher in Summe ca. 3.880 m² Grundfläche mit Wohngebäuden bebaut 

oder bebaubar, dies entspricht einer durchschnittlichen GRZ von 0,11 in Bezug auf die 

als MD-Baufläche ausgewiesenen Grundstückflächen.  

 

Tabellarische Zusammenstellung Grundflächen / GRZ neu + alt  

 

 


